
Vollzeit (40 h)

ZUSCHLÄGE JETZT AUCH FÜR
ANGEWIESENE MEHRARBEIT

Diskriminierung von Teilzeitkräften hat ein Ende
Miteineram 5.12.2024vomBundesarbeitsgerichtveröffentlichtenEntscheidungsteht nunauchBeschäftigten,

dienicht vollbeschäftigtsind, eineZahlungvonÜberstundenzuschlägenfürMehrarbeitzu.Auchwenndie Mehrarbeit
durchZeitausgleich abgegoltenwird,sobleiben dennochderAnspruchauf Zuschläge(siehe§8TV-L, auf den

SeitenderPersonalräte “RechtlicheGrundlagen“) . Da das Finanzministerium von M-V jedoch noch zögert, das Urteil
umzusetzen, möchten wir allen Beschäftigten, die davon betroffen sind, dringend empfehlen, ihren Anspruch bei

der Personalabteilung schriftlich geltend zu machen. Rückwirkend ist dies für maximal 6 Monate ab Antragstellung
möglich. Diese Empfehlung gilt solange, bis durch Entscheidung des Finanzministeriums der Anspruch auf

Zuschläge auch bei Mehrarbeit automatisch anerkannt wird; Ansprüche können gem. § 37 TV-L sechs Monate
rückwirkend geltend gemacht werden. Überstunden bzw. Mehrarbeit müssen ohnehin beim Arbeitgeber beantragt
werden und sind mitbestimmungspflichtig durch die Personalräte. Wir empfehlen Ihnen, bei Geltendmachung des
Zuschlages eine Kopie des gestellten Mehrarbeitsantrages beizufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne

an Ihre Personalräte wenden. Die Gewerkschaft ver.di hat ebenfalls nähere Informationen bereitgestellt:

Teilzeit (< 40 h)

**Was ist angewiesene Mehrarbeit?

§ 7 TV-L Sonderformen der Arbeit
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die
Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten.

Angewiesene Überstunden*
(+x h)

Angewiesene Mehrarbeit**
(+x h)

Folgen:
1) Freizeitausgleich von x Stunden
oder Auszahlung des Stundenlohns

für x Stunden
sowie 

2) Zuschläge für x Überstunden 

Folgen:
1) Freizeitausgleich von x Stunden
oder Auszahlung des Stundenlohns

für x Stunden
sowie 

2) Zuschläge für x Stunden
Mehrarbeit

NEU

Rechtsanspruch und Umsetzung:
Da das Finanzministerium von M-V jedoch noch
zögert, das Urteil umzusetzen, möchten wir
allen Beschäftigten, die davon betroffen sind,
dringend empfehlen, ihren Anspruch bei der
Personalabteilung schriftlich geltend zu machen.
Rückwirkend ist dies für maximal 6 Monate ab
Antragstellung möglich. 

*Was sind angewiesene Überstunden?

§ 7 TV-L Sonderformen der Arbeit:
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des
Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die
über die im Rahmen der regelmäßigen
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1)
für die Woche dienstplanmäßig
beziehungsweise betriebsüblich festgesetzten
Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum
Ende der folgenden Kalenderwoche
ausgeglichen werden.

https://www.personalrat.uni-rostock.de/

 

INFORMATIONEN AUS DEM GESAMTPERSONALRAT

 Urteil:ZuschlägeaufÜberstundenstehenauchTeilzeitkräftenzu | ver.di

GESAMTPERSONALRAT

Laut aktueller Einschätzung des Finanzministeriums ist eine Auszahlung von 

Zuschlägen für Teilzeitbeschäftigte bei Mehrarbeit rechtlich nicht möglich.

Die Personalräte behalten sich vor, diese Entscheidung zu prüfen.

https://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++5b3bb28c-b3c6-11ef-951c-c1e8358e4cfb
https://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++5b3bb28c-b3c6-11ef-951c-c1e8358e4cfb
https://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++5b3bb28c-b3c6-11ef-951c-c1e8358e4cfb

